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den. Wenn alle diese Passagen und Wörter aus einer Vorlage stamm-
ten, wäre der Schriftunterschied nicht erklärlich; auch wären die Kor-
rekturen dann in den Text integriert worden. Und ebenso ist es
höchst unwahrscheinlich, daß Victor von Capua diese vielen Kleinig-
keiten – oft sind es bloß einzelne Wörter oder gar Buchstaben – einer
Schreibkraft diktiert haben sollte. Wir können daher nur das alte Ur-
teil bestätigen: Die Subskriptionen des Cod. Bonifatianus 1 sind (bzw.
waren) Autographa.

Im Hinblick auf die Authentizität des Codex ist unser Ergebnis
natürlich sehr wichtig. Aber als Autographa, nämlich als eigenständige
Formulierungen, die vom Autor selbst geschrieben worden sind, sind
die Subskriptionen Viktors von Capua recht dürftig.

Gleichartige Ansprüche sind für Cassiodor gemacht worden. Er soll
Legi-Vermerke, mit seinem Namen verbunden, in tironischen Noten
in dem Vat. lat. 5704 und dem Ms. lat. 8907 der Pariser Bibliothèque
Nationale hinterlassen haben, und daran anknüpfend hat man ihm in
den beiden Codices (und mehreren anderen) eine Reihe von Korrek-
turen zugesprochen, doch ist die These nicht unwidersprochen geblie-
ben30.

Ungewißheit hängt über dem Ms. 504 der Bibliothèque municipale
von Troyes, einem Exemplar der Regula pastoralis, das in Rom in der
Umgebung Gregors des Großen produziert worden ist. Der ursprüng-
liche Text ist hier an vielen Stellen verändert worden, so daß aus einer
ersten Fassung eine zweite entstanden ist. Die Korrekturen hat im we-
sentlichen ein guter Schreiber ausgeführt, der sich dem kalligraphi-
schen Stil des Codex anpaßt, doch ein paar Eingriffe sollen das hohe
Niveau nicht erreichen, und deshalb hat Richard W. Clement sie dem
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